
93'1 der Bcilap.:en_ zu den stenof,ra:Qhischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesoeschluß des Nationalrates vom 20. f1ärz 1973, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Naß- und Eichgesetz 
geändert wird 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates berück­
sichtigt die neueste Entiücklung der im Rahmen der rIeterkonvention 

auf internationaler Ebene getroffenen Vereinbarungen über die 
Definition der neuen I"jaßeinhei t für die Stoffmenge und über neue 

Definitionen der 1'1aßeinheiten für die Länge, die Zeit und die 
Tem'peratur. vlei ters werden die Definitionen einiger anderer f-1aß­
einheiten präzisergefaßt und einige Naßeinheiten neu benannt. Er­
l,"feitert l,'."erden ferner die I'1aßeinheiten für physikalische Größen. 

Durch Änderungen verschiedener eichrechtlicher Vorschriften soll 
der technischen Entwicklung Rechnung getragen werden. Schließlich 
sind auch Änderungen vorgesehen, die sich bei der Vollziehung des 
JViaß- und Eichgesetzes in den letzten 20 Jahren als'zweckmäßig 
er\~iesen habeno 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 27. Närz 1973 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für \virtschaft­
liche Angelegenheiten somit den Anj;rag, der Bundesrat wolle be­
schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 20. März 
1973, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Maß- und Eichgesetz 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

lng. E der 
Berichterstatter 

Wien, am 27. März 1973 

Dr. I r 0 
Obmann 
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